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15. Mehr Lehrermäßigungen für Fachhochschulprofessoren 
zulasten der Studierenden? 

 
Seit 2010 sind an den 4 Fachhochschulen des Landes zahlreiche 
neue Professuren geschaffen worden. Aufgrund der zeitgleich 
gestiegenen Studierendenzahlen hat sich die Betreuungsrelation 
dennoch verschlechtert. 
 
Nach der Neufassung der Lehrverpflichtungsverordnung im Jahr 
2021 sind für Professorinnen und Professoren an den Fach-
hochschulen deutlich mehr Lehrermäßigungen möglich, etwa für 
Forschungsprojekte. Wenn die Hochschulen Ermäßigungen ge-
währen, wirkt sich dies negativ auf die Betreuungssituation aus.  
 
Schöpfen die Fachhochschulen den neuen Rahmen aus, könnte 
künftig ein Lehrdeputat von deutlich mehr als 20 Vollzeitprofes-
suren zusätzlich in der Lehre fehlen. Der seit 2010 insgesamt er-
reichte Zuwachs an professoraler Lehrkapazität von 51 Stellen 
würde hierdurch erheblich geschmälert. 

 
15.1 Betreuungsrelation an Fachhochschulen ist immer noch verbesse-

rungsbedürftig 
 
Mit dem „Hochschulpakt 2020“ haben Bund und Länder bereits erhebliche 
finanzielle Anstrengungen unternommen, um das Studienplatzangebot 
auszuweiten und den Studierenden ein qualitativ hochwertiges Lehrange-
bot zu machen.1 Der als Fortsetzung geschlossene Zukunftsvertrag „Stu-
dium und Lehre stärken“ setzt diese finanzielle Unterstützung seit 2021 
nunmehr auf unbestimmte Zeit fort. 
 
Während in der Phase des Hochschulpakts die Bewältigung stark steigen-
der Studierendenzahlen vor allem aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge 
im Zentrum stand, rückt nunmehr neben dem bedarfsgerechten Erhalt der 
Studienkapazitäten die Qualität von Studium und Lehre in den Vorder-
grund. Die Mittel sollen schwerpunktmäßig für den Ausbau von dauerhaf-
ten Beschäftigungsverhältnissen des mit Studium und Lehre befassten 
Personals an den Hochschulen verwendet werden.2 
 
In Schleswig-Holstein soll es auch beim Lehrpersonal an den Fachhoch-
schulen Verbesserungen geben. Im Rahmen des Zukunftsvertrags hat das 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2018 des LRH, Nrn. 12 bis 14. 
2  § 1 Abs. 1 und 2 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß 

Art. 91b Abs. 1 des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stär-
ken“ vom 26.06.2020, S. 2. 
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Land gegenüber dem Bund erklärt: „Dadurch, dass die Möglichkeit ge-
schaffen wird, zusätzliche unbefristete Professuren insbesondere an den 
Fachhochschulen einzustellen, soll sich die Betreuungsrelation hauptsäch-
lich an den Fachhochschulen verbessern.“1 
 
Für die Bewertung der Qualität von Studium und Lehre ist die Betreuungs-
relation ein wichtiger Indikator. Als Betreuungsrelation wird das Verhältnis 
der Anzahl der Studierenden zur Anzahl der wissenschaftlichen Lehrkräfte 
bezeichnet. Je niedriger der sich ergebende Wert ist, d. h. je weniger Stu-
dierende von einer Lehrperson betreut werden, umso intensiver kann die 
Betreuung der Studierenden sein. 
 
An den Fachhochschulen ist die Betreuung durch die Professuren von be-
sonderer Bedeutung. Zwar sind auch hier zahlreiche zusätzliche Professu-
ren geschaffen worden. Leider hat sich die Betreuungsrelation dadurch 
aber nicht verbessert. 
 
Insgesamt ist die Zahl der besetzten Professuren an den 4 Fachhochschu-
len des Landes im Zeitraum von 2010 bis 2019 um 51 gewachsen. 
 

 
Abbildung 20: Professuren (VZÄ) an Fachhochschulen 
Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen 
Fachserie 11 Reihe 4.3.2; Tabelle 3.1.1 und FH Westküste. 

 
Eine verbesserte Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Profes-
soren ist trotz dieses Anstiegs nicht erreicht worden. Tatsächlich hat sich 
die Betreuungsrelation verglichen mit 2010 verschlechtert. Auch wenn seit 
2017 wieder eine verbesserte Tendenz von 51,4 auf 49,1 Studierende pro 

                                                      
1  Ziffer 2.1 der Verpflichtungserklärung des Landes Schleswig-Holstein gemäß Zukunfts-

vertrag „Studium und Lehre stärken“, S.7. 
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Professor zu erkennen ist, liegt sie weiterhin hinter dem Wert von 2010 zu-
rück. 
 
Auch wenn Schleswig-Holstein aufgeholt hat, steht es verglichen mit dem 
Bundesschnitt durchgehend schlechter da. 
 

 
Abbildung 21: Betreuungsrelation an Fachhochschulen 
Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen 
Fachserie 11 Reihe 4.3.2; Tabelle 3.1.1 und FH Westküste; LRH eigene Berechnung. 

 
Es ist daher nachvollziehbar, dass Landesregierung und Hochschulen 
auch bei der Umsetzung des Zukunftsvertrags anstreben, die Betreuungs-
relation durch zusätzliche unbefristete Professuren insbesondere an den 
Fachhochschulen zu verbessern.1 
 

15.2 Problem: Seit 2021 deutlich mehr Lehrermäßigungen an den Fach-
hochschulen möglich 
 
Die rechnerisch ermittelte Betreuungsrelation darf nicht isoliert betrachtet 
werden. Auch eine neue Vollzeitprofessur verstärkt die Lehre an einer 
Hochschule nur in dem Maße, in dem die neue Lehrkraft ihre Lehrver-
pflichtung auch tatsächlich erfüllt. Gewährt die Hochschule eine Lehrer-
mäßigung - etwa zur Durchführung bestimmter Forschungsprojekte -, re-
duziert sich der „Gewinn“ an Lehre entsprechend. 

                                                      
1  Ziffer 2.1 der Zielvereinbarung des Landes Schleswig-Holstein mit den staatlichen Hoch-

schulen des Landes Schleswig-Holstein für den Zeitraum von 2021 bis 2027 gemäß der 
Bund-Länder-Vereinbarung Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ vom 
14.12.2020, S. 6. 
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In der Landesverordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen 
(Lehrverpflichtungsverordnung - LVVO)1 ist geregelt, in welchem Umfang 
die Lehrkräfte Lehrveranstaltungen durchzuführen haben. 
Die LVVO sah auch schon in der Vergangenheit zahlreiche Gründe für 
Ermäßigungen der eigentlichen Verpflichtung vor. In der Phase des Hoch-
schulpakts sind diese Möglichkeiten von den Hochschulen verstärkt ge-
nutzt worden: 
Der LRH hat 2018 festgestellt, dass es insbesondere an den Fachhoch-
schulen einen deutlichen Anstieg bei den gewährten Lehrermäßigungen 
gegeben hat. Er hat empfohlen, diesem Anstieg im Rahmen einer Anpas-
sung der LVVO entgegenzuwirken, um einen angemessenen Ausgleich 
zwischen Forschung und Lehre herzustellen.2 
Diese Zielrichtung hat der Landtag am 12.12.2018 einstimmig unterstützt.3 
 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Wissenschaftsmi-
nisterium) hat seinerzeit eingewendet, es sei politisch gewollt, dass die 
Fachhochschulen ihre Aktivitäten in Forschung und Entwicklung verstär-
ken. Zulässige Lehrermäßigungen zur Entlastung der Professoren seien 
nicht zu kritisieren. Die Anmerkungen des LRH wolle man aber prüfen. 
 
Das Ergebnis dieser Prüfung liegt mittlerweile vor: 
Das Wissenschaftsministerium hat die LVVO im Juli 2021 neu gefasst und 
dabei auch die Regelungen zu den Lehrermäßigungen geändert. 
Die Möglichkeiten für Lehrermäßigungen für Professoren sind dabei aller-
dings nicht limitiert, sondern erweitert worden; dies gilt vor allem für die 
Fachhochschulen. 
 

15.2.1 Erhebliche Auswirkungen durch die Änderung des § 9 Abs. 4 LVVO 
möglich 
 
Von besonderer Bedeutung ist die Änderung des § 9 Abs. 4 LVVO. Dort ist 
geregelt, dass die Fachhochschulen zusätzliche Ermäßigungen der Lehr-
verpflichtung für die Wahrnehmung von Forschung und Entwicklungsauf-
gaben sowie Aufgaben des Wissens- und Technologietransfers gewähren 
können. Die bisher hierfür geltende Obergrenze wurde von 6 % auf nun-
mehr 10 % angehoben. 
Zusätzlich wurde auch die Bezugsgröße verändert: Die 10 % sind nicht 
wie bisher nur auf die Lehrverpflichtung des tatsächlich vorhandenen Per-
sonals zu beziehen. Nach der neuen Regelung wird die Obergrenze nun 
vielmehr anhand der Lehrverpflichtung „aller im Stellenplan der Hochschu-

                                                      
1  GVOBl. Schl.-H. 2021, S. 962. 
2  Vgl. Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 13.5. 
3  Vgl. Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses, Landtagsdrucksache 

19/1074 vom 22.11.2018 und Plenarprotokoll 19/44 vom 12.12.2018. 
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le für Professorinnen und Professoren (...) ausgewiesenen Stellen und 
Planstellen“ berechnet. Berücksichtigt werden künftig also auch die nicht 
besetzten Stellen. Hierdurch erhöht sich der Spielraum für Ermäßigungen 
nochmals. 
Die Tragweite dieser Änderungen wird deutlich, wenn man beispielhaft die 
Zahlen des Jahres 2019 betrachtet: 
 
2019 waren an den 4 Fachhochschulen des Landes 376,5 Professuren 
besetzt. Bei einer Lehrverpflichtung von 18 Lehrveranstaltungsstunden 
(LVS) müssten diese Professoren 6.777 Stunden Lehre erteilen. Nach der 
„alten“ Regelung hätten Lehrermäßigungen im Umfang von bis zu 6 % 
gewährt werden dürfen. Dies entspricht 406,6 LVS und damit rechnerisch 
dem Lehrdeputat von 22,6 Vollzeitprofessuren. 
 
Nach der neuen Regelung ist die Berechnungsbasis jetzt die höhere Zahl 
der planmäßigen Professorenstellen. Die Stellenpläne der Fachhochschu-
len1 wiesen 2019 allein für Professuren im Grundhaushalt und aus Hoch-
schulpaktmitteln (ohne Drittmittel) 454 Stellen aus. 
 

Professuren an den Hochschulen 

 Professuren 
laut Stellenplan 

Besetzte 
Professuren 

in VZÄ* 

Unbesetzte 
Professuren 

in % 

HS Flensburg 108 84,0 22 
FH Kiel 160 139,0 13 
TH Lübeck 143 115,5 19 
FH Westküste 43 38,0 12 

Zusammen 454 376,5 17 
Tabelle 21: Professuren an den Hochschulen 
* Quellen:  Statistisches Bundesamt (Destatis) Fachserie 11 Reihe 4.3.2 - Monetäre hoch-
schulstatistische Kennzahlen - Einzelne Hochschulen - und FH Westküste. 

 
Für diese 454 Professorenstellen des Jahres 2019 ergäbe sich eine Ge-
samtlehrverpflichtung von 8.172 LVS. Nach der geänderten Regelung hät-
ten 2019 nicht mehr nur 6 %, sondern bis zu 10 % hiervon als Lehrermä-
ßigungen genehmigt werden dürfen. Dies entspricht maximal dem 
Lehrdeputat von 45,4 Vollzeitprofessuren. Zum Vergleich: Nach der „alten 
Regelung“ wären im gleichen Jahr nur Ermäßigungen von maximal 
22,6 Vollzeitdeputaten möglich gewesen. 
 
Schöpften die Hochschulen die neuen Möglichkeiten aus, könnte allein 
hierdurch die Lehre von 22,8 Fachhochschulprofessuren zusätzlich weg-
                                                      
1  Stellenplan und Stellenübersicht - Anlagen zu Titel 07 20 (Maßnahmegruppe 06) - Ein-

zelplan 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 10.02.2020; Haus-
haltsjahr 2020. 
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fallen. Dies wäre fast die Hälfte der Lehrverpflichtung der seit 2010 zusätz-
lich geschaffenen 51 Professuren. 
 

15.2.2 Einbeziehung der „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ verstärkt das 
Problem zusätzlich 
 
Zusätzlich - wenn auch in geringerem Umfang - wirkt sich eine Änderung 
von § 9 Abs. 2 LVVO aus. Diese Vorschrift betrifft die Obergrenze für all-
gemeine Lehrermäßigungen an allen Hochschulen, also nicht speziell an 
den Fachhochschulen. 
Wie bisher beträgt diese Grenze 6,5 % der Lehrverpflichtungen der im 
Stellenplan ausgewiesenen (Plan-)Stellen. Aber auch für die Anwendung 
dieses Prozentsatzes wurde die Bezugsgröße erweitert. Vor der Änderung 
waren nur die Stellen für Professuren und wissenschaftliche Mitarbeitende 
zu berücksichtigen. Nach der Neufassung kann nun zusätzlich die Lehr-
verpflichtung der im Stellenplan ausgewiesenen Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben (LfbA) zugrunde gelegt werden. LfbA haben mit 20 bis 24 LVS 
eine besonders hohe Lehrverpflichtung. 
 
Insbesondere die Fachhochschulen haben im Rahmen des Hochschul-
pakts viele LfbA auf der Grundlage befristeter Verträge eingestellt.1 Über-
führen sie diese Lehrkräfte dauerhaft in ihr planmäßiges Hochschulperso-
nal, kann deren Lehrverpflichtung vollständig bei der Anwendung des 
§ 9 Abs. 2 LVVO berücksichtigt werden. Dies erweitert den Spielraum für 
Lehrermäßigungen nochmals. 
 
Auch hierzu ein Beispiel anhand der Zahlen des Jahres 2019: 
 
2019 waren an den Fachhochschulen des Landes 54,5 LfbA (in VZÄ) tä-
tig.2 Legt man eine durchschnittliche Lehrverpflichtung von 22 LVS zu-
grunde, ergibt sich daraus ein Volumen von 1.199 LVS. Wird auch dieses 
Personal vollständig bei der Berechnung der 6,5 %-Grenze berücksichtigt, 
wären Lehrermäßigungen im Umfang von bis zu 77,9 LVS zusätzlich an 
den Fachhochschulen möglich. Dies entspräche der Lehrverpflichtung von 
nochmals 4,3 Professuren, die zusätzlich entfallen könnte. 
 

15.2.3 Verlust an professoraler Lehrkapazität zulasten der Studierenden 
 
Der LRH hat bereits 2018 festgestellt, dass den Fachhochschulen durch 
einen Anstieg bei den Lehrermäßigungen in der Summe Lehre im Umfang 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 13.4. 
2  Haupt- und nebenberufliches, wissenschaftliches und künstlerisches Personal in Schles-

wig-Holstein 2019 nach Art der Finanzierung (Abfrage Statistisches Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein). 
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von fast 13 Vollzeitprofessuren verloren gegangen ist. Trotz 15 neuer Pro-
fessuren hat es dort von 2010 bis 2015 kaum ein „Mehr“ an professoraler 
Lehre gegeben.1 
Nunmehr zeigt sich: Falls die Fachhochschulen den Rahmen der aktuellen 
Änderungen in der LVVO ausschöpfen, würde der seit 2010 insgesamt er-
reichte Zuwachs an Lehre durch Fachhochschulprofessuren (+51 VZÄ) 
ganz erheblich geschmälert. Das Lehrdeputat von deutlich mehr als 
20 Vollzeitprofessuren könnte zusätzlich wegfallen. 
 
Der LRH sieht durchaus, dass bei einer Entlastung in der Lehre die zwei-
felsfrei wichtigen Aktivitäten der Fachhochschulen in Forschung und Ent-
wicklung ausgebaut werden können. Im Wettbewerb um die Studieren-
denzahlen könnte das Land jedoch verlieren. Eine stagnierende oder 
sogar sinkende Qualität in der Lehre könnte sich negativ auf den Hoch-
schulstandort auswirken. Im Zukunftsvertrag verweist die Landesregierung 
selbst darauf, dass die Studienanfängerquote unter dem Bundesdurch-
schnitt liege. Schleswig-Holstein habe eine überdurchschnittlich hohe Ab-
wanderungsquote bei den Hochschulberechtigten zu verzeichnen.2 
 
Der LRH sieht die Entwicklung bei den Lehrermäßigungen kritisch, weil es 
insbesondere für die Fachhochschulen schwierig ist, genügend qualifizier-
tes Lehrpersonal zu finden. Das zeigt sich auch an der hohen Anzahl un-
besetzter Planstellen3 und der seit 2015 nur noch langsam steigenden 
Zahl besetzter Professuren. 
 
Um den drohenden Verlust an professoraler Lehrkapazität aufzufangen, 
wäre eine hohe Zahl zusätzlicher Professuren erforderlich. Aus den Mitteln 
des Zukunftsvertrags soll zwar der weitaus größte Teil für Personalausga-
ben eingesetzt werden. Die dazu mit den Hochschulen geschlossenen 
Zielvereinbarungen enthalten aber nur wenige Aussagen darüber, wo oder 
wie viele neue Professuren geschaffen werden sollen.4 Vor diesem Hin-
tergrund stellt sich die Frage, wie die mit den Zielvereinbarungen aus-
drücklich angestrebte Verbesserung bei der Betreuung durch Professoren 
erreicht werden soll. 
 
Von Seiten der Fachhochschulen wird betont, dass die Ausweitung der 
Möglichkeit von Lehrermäßigungen für die erhöhten Aktivitäten in den Be-
reichen Forschung, Transfer und Entwicklung von hoher Bedeutung sei. 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 13.5. 
2  Verpflichtungserklärung des Landes Schleswig-Holstein gemäß Zukunftsvertrag „Studium 

und Lehre stärken“, S. 3. 
3  Siehe Tz. 15.2.1. 
4  Individuelle Zielvereinbarungen zum Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ zwi-

schen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein und den Hochschulen. 
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Die FH Kiel hält es für eine Fehlinterpretation, die Ermäßigungsmöglich-
keiten vor dem Hintergrund der Betreuungsrelation infrage zu stellen. 
Vielmehr sollten die Regellehrdeputate an Fachhochschulen denen an den 
Universitäten angenähert werden. 
 
Die TH Lübeck erklärt, die Fachhochschulen hätten sogar eine weiterge-
hende Reduktion der Lehrverpflichtung gefordert. Zusätzliche Lehrermäßi-
gungen müssten durch zusätzliche unbefristete Stellen kompensiert wer-
den. 
 
Die FH Westküste merkt an, bei den bisher eingerichteten unbefristeten 
Stellen aus dem Zukunftsvertrag handele es sich ausschließlich um die 
Verstetigung bisher im Hochschulpakt befristeter Professuren. Aufgrund 
begrenzter Haushaltsmittel habe keine zusätzliche Professur beantragt 
werden können.  
 
Die HS Flensburg weist darauf hin, dass die Betreuungsrelation auch Ein-
fluss habe auf andere wichtige Kennzahlen - wie beispielsweise die Absol-
venten- und die Abbrecherquote oder die durchschnittliche Fachstudien-
dauer. Zur Messung des Studienerfolgs würde auch das Controlling dieser 
Kennzahlen zunehmend bedeutsam. 
 
Das Wissenschaftsministerium bestätigt die Berechnungen des LRH. 
Die dargestellten Auswirkungen seien bekannt. Es sei aber nach wie vor 
politisch gewollt, dass die Aktivitäten der Fachhochschulen in Forschung, 
Entwicklung und Wissens- und Technologietransfer gestärkt werden. Zeit-
gleich stelle die Digitalisierung und die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses hohe Anforderungen. Es überlagerten sich hier Entwicklun-
gen, die beide für die Teilnahme am Wettbewerb um Studierende erforder-
lich seien. Dennoch sei es weiterhin das Ziel, auch bei der Umsetzung des 
Zukunftsvertrags die Betreuungsrelation durch zusätzliche unbefristete 
Professuren, insbesondere an den Fachhochschulen, zu verbessern. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Kritik. Es ist keine Frage der Interpretation, dass 
bei einer deutlichen Verringerung der individuellen Lehrverpflichtung weni-
ger Lehre bei den Studierenden ankommt und sich somit die Betreuungs-
situation verschlechtert. Dies geht zulasten der Studierenden und steht im 
Widerspruch zu der vom Land mit dem Zukunftsvertrag verfolgten Zielset-
zung. 
 
Das Wissenschaftsministerium weist darauf hin, dass die stärkere Fo-
kussierung auch der Fachhochschulen auf den Bereich Forschung, Ent-
wicklung und Transfer politisch gewollt ist. Zugleich bleibt das Wissen-
schaftsministerium jedoch die Antwort auf die Frage schuldig, ob und wie 
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vor diesem Hintergrund die im Zukunftsvertrag zugesagten Verbesserun-
gen bei der Betreuung der Studierenden noch erreicht werden können. 
 

15.3 Weiterhin offen: Mindestqualifikation für „Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben“? 
 
Gewährt eine Hochschule Lehrermäßigungen nach der LVVO, muss das 
entfallende Deputat durch anderes Personal aufgefangen werden, um alle 
für das Studienangebot erforderlichen Lehrveranstaltungen anbieten zu 
können. Die Fachhochschulen setzen hierbei verstärkt auf die Lehre durch 
LfbA. Der LRH hat 2018 angemerkt, dass es unter Qualitätsaspekten kri-
tisch zu sehen ist, dass das Hochschulrecht für die Einstellung von LfbA 
keinerlei verbindliche Vorgaben macht.1 
Das Wissenschaftsministerium hat dem Finanzausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages gegenüber eine Prüfung dieses Aspekts in Aus-
sicht gestellt.2 Doch auch mit der jüngsten Reform des Hochschulgesetzes 
hat die Landesregierung dieses Thema nicht aufgegriffen. 
 
Das Wissenschaftsministerium teilt mit, dass die Frage der Mindestqua-
lifikation bei den LfBA in den Bereich der Hochschulautonomie falle. 
 
Der LRH versteht diese Aussage so, dass das Wissenschaftsministerium 
darauf verzichten möchte, eine gesetzliche Regelung in dieser Frage zu 
treffen. Dies ist bedauerlich. Die Frage der Mindestqualifikation bei den 
LfBA wird künftig noch an Bedeutung gewinnen, wenn es um die Frage 
der Entfristung von Arbeitsverträgen geht. Mit dem Zukunftsvertrag soll 
insgesamt mehr Lehrpersonal an den Hochschulen dauerhaft beschäftigt 
werden.3 Die Hochschulen müssen sicherstellen, dass dieses Personal 
über die Qualifikation verfügt, die für eine hochwertige Lehre erforderlich 
ist. Eine gesetzliche Regelung zu den erforderlichen Qualifikationen würde 
dazu beitragen, an allen Hochschulen ein gleichmäßig hohes Niveau zu 
gewährleisten. 

  

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 13.4. 
2  Vgl. Bericht gemäß den Voten zu den Bemerkungen 2018 des LRH; Umdrucke 19/2669 

vom 19.06.2019 und 19/3438 vom 11.12.2019. 
3  § 1 Abs. 2 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 91b Abs. 1 

des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“, S. 2. 
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